
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Hitzeregelung im Tennisverband Sachsen-Anhalt e.V. 
 
Da für das kommende Wochenende in Sachsen-Anhalt sehr hohe Temperaturen und eine starke 

Sonneneinstrahlung vorhergesagt sind, können die sportlichen Aktivitäten im Freien zu einer 

erhöhten körperlichen Belastung führen. Um die Gesundheit der Spielerinnen und Spieler zu 

schützen und gleichzeitig einen ordnungsgemäßen Punktspielbetrieb zu gewährleisten, hat der 

Tennisverband Sachsen-Anhalt e.V. für den bevorstehenden Spieltag folgende Regelungen und 

Empfehlungen beschlossen: 

 

1. Vorverlegung oder Verlegung des Wettkampfbeginns 

Alle Partien auf Verbandsebene können, sofern das Einverständnis beider Mannschaftsführer 

vorliegt, auf einen früheren Wettkampfbeginn (z. B. 08:00 Uhr oder 09:00 Uhr) vorverlegt werden. 

Ebenso können angesetzte Partien auf den späten Nachmittag verlegt werden. In diesem Fall wird 

empfohlen, möglichst viele Plätze gleichzeitig zu nutzen, um die Dauer des Wettkampfes zu 

verkürzen. Dabei sind die verfügbaren Platzkapazitäten sowie die zu erwartende Spieldauer und die 

einsetzende Dunkelheit zu berücksichtigen. 

 

2. Verlegung auf einen anderen Spieltag 

Einer Verlegung der kompletten Begegnung auf einen anderen Tag wird grundsätzlich zugestimmt, 

sofern beide Mannschaftsführer einverstanden sind. 

Bitte beachtet dabei folgende Fristen: 

Aktive / Senioren 

• Landesoberligen und Landesligen, die für die Aufstiegsspiele zur Ostliga relevant sind, sind 

grundsätzlich bis zum 15.07.2026 abzuschließen. Ausnahmen hierzu sind über die 

Geschäftsstelle zu beantragen und werden durch die Sportkommission des TSA e.V. 

beraten. 

• Alle übrigen Landesligen und Bereichsligen sind bis zum 30.09.2026 abzuschließen. 

Nachwuchsbereich 

• Die Mannschaftswettbewerbe sind bis spätestens zum 13.09.2026 abzuschließen. 

Spielverlegungen werden grundsätzlich an folgenden Terminen nicht genehmigt: 

• 22.08. – 23.08.2026: Landesmeisterschaften U14/U18 

• 11.09. – 13.09.2026: Landesmeisterschaften Senioren 
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3. Beantragung von Spielverlegungen 

Spielverlegungen sind über das Terminmodul der Vereinsverwaltung in nuLiga zu beantragen. 

 

4. Verlängerung von Pausen und Trinkpausen 

Die Pause zwischen dem letzten Einzel und dem Beginn der Doppel kann, sofern beide 

Mannschaftsführer zustimmen, verlängert werden. Der Zeitpunkt für die Eintragung der Doppel 

gemäß § 16 Abs. 4 b der Wettspielordnung des TSA e.V. bleibt hiervon unberührt. 

Darüber hinaus können die Mannschaften im gegenseitigen Einvernehmen zusätzliche Trinkpausen 

vereinbaren. Die geltenden Bestimmungen der ITF, des DTB und der Wettspielordnung des TSA 

e.V. bleiben unberührt. 

 

5. Entscheidung bei extremer Witterung 

Über die Bespielbarkeit der Plätze sowie über witterungsbedingte Unterbrechungen oder 

Einschränkungen des Spielbetriebs entscheidet der Oberschiedsrichter bzw. die zuständige 

Spielleitung gemäß den Bestimmungen der Wettspielordnung des TSA e.V. Hierzu zählen 

ausdrücklich auch außergewöhnliche Hitzebelastungen. 

 

6. Pflichten der Heimvereine 

Die Heimvereine tragen Sorge dafür, dass insbesondere an heißen Spieltagen ausreichend 

Getränke für die Mannschaften zur Verfügung gestellt bzw. zum Kauf angeboten werden. 

 

Zusätzlich werden die Vereine gebeten, auf den Plätzen, auf denen Wettkämpfe ausgetragen 

werden, Sonnenschirme oder andere ausreichende Möglichkeiten zum Aufenthalt im Schatten 

bereitzustellen. 

 

7. Gesundheitsschutz 

Die Gesundheit der Spielerinnen und Spieler hat Vorrang. Bei Anzeichen von Überhitzung, 

Kreislaufproblemen, Schwindel, Übelkeit oder anderen gesundheitlichen Beeinträchtigungen wird 

empfohlen, das Spiel zu unterbrechen oder gegebenenfalls abzubrechen und medizinische Hilfe in 

Anspruch zu nehmen. 

Alle Beteiligten werden aufgefordert, auf die Signale ihres Körpers zu achten und keinen 

unangemessenen gesundheitlichen Risiken ausgesetzt zu sein. 

 

8. Empfehlungen für Vereine und Spieler 

Der Tennisverband Sachsen-Anhalt empfiehlt allen Spielerinnen und Spielern: 

• auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr vor, während und nach dem Wettkampf zu achten, 

• verlorene Mineralstoffe durch geeignete Getränke oder Ernährung auszugleichen, 
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• Sonnenschutzmittel mit geeignetem Lichtschutzfaktor zu verwenden, 

• eine Kopfbedeckung zu tragen, 

• möglichst leichte und luftdurchlässige Sportbekleidung zu nutzen, 

• Spiel- und Satzpausen bevorzugt im Schatten zu verbringen. 

 

9. Keine pauschale Spieltagsabsage 

Eine generelle Absage aller Begegnungen durch den Tennisverband Sachsen-Anhalt erfolgt nicht, 

da die Wetterbedingungen innerhalb des Verbandsgebietes regional unterschiedlich ausfallen 

können. 

 

Über notwendige Maßnahmen ist daher jeweils vor Ort unter Berücksichtigung der tatsächlichen 

Gegebenheiten zu entscheiden. 

 

 


